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(54) Staubsaugerbeutel

(57) Ein Staubsaugerbeutel (1) umfasst einen Boden
(2), von dem sich umlaufend Seitenwände (10, 11) zur
Bildung eines Innenraumes in eine Richtung erstrecken,
wobei der Boden (2) einen im wesentlichen rechteckigen
Basisabschnitt (3) aufweist, und zumindest an einer Seite

des Bodens (2) ein hervorstehender Abschnitt (4) aus-
gebildet ist, der auf den Basisabschnitt (3) für eine La-
gerposition faltbar ist. Dadurch kann der Beutel (1) in der
Lagerposition ein kleines Volumen aufweisen und dann
im aufgeblähten Zustand einen großen Innenraum aus-
bilden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Staub-
saugerbeutel, mit einem Boden, von dem sich umlaufend
Seitenwände zur Bildung eines Innenraumes in eine
Richtung erstrecken, wobei der Boden einen im wesent-
lichen rechteckigen Basisabschnitt aufweist.
[0002] Aus der DE 20 2005 000 918 ist ein Staubfilter-
beutel bekannt, bei dem an einer Vorderwand eine Ein-
laßöffnung ausgespart ist, die von flexiblem Filtermate-
rial aus schweißfähigem Material umgeben ist. Der
Staubfilterbeutel soll im aufgeblähten Zustand ein gro-
ßes Innenvolumen aufweisen, wobei hierfür an den Sei-
tenwänden seitliche Vorsprünge ausgebildet sind, damit
das Volumen vergrößert werden kann. Nachteilig bei sol-
chen Staubsaugerbeuteln ist, daß diese in der Form nur
schlecht an entsprechende Kammern in Staubsaugern
angepaßt werden können. Zudem bilden sich durch die
Nahtführung Bereiche aus, die besonders stark belastet
sind und wo Beschädigungen auftreten können. Falls die
Staubsaugerbeutel gefaltet sind, kann es passieren, daß
diese sich nur schlecht öffnen und ihre Wirkung nicht
entfalten.
[0003] Ferner gibt es Staubsaugerbeutel mit einem so-
genannten Klotzboden, bei denen ein rechteckiger Bo-
den ausgebildet ist, von dem ein flexibler Beutel im we-
sentlichen senkrecht in eine Richtung hervorsteht. An
gegenüberliegenden Seitenwänden des Beutels sind In-
nenfalten vorgesehen, so daß der Beutel einerseits gut
an eine Paßform einer Kammer in einem Staubsauber
angepaßt werden kann und andererseits eine leichte Öff-
nung möglich ist. Allerdings verringert die Innenfaltung
den Raum in dem Staubsaugerbeutel und zudem ist die
Herstellung des Staubsaugerbeutels vergleichsweise
aufwendig.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung einen Staubsaugerbeutel zu schaffen, der ein gro-
ßes Innenvolumen besitzt und leicht in einer Kammer
eines Staubsaugers geöffnet werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Staubsauger-
beutel mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß ist zumindest an einer Seite
des Bodens des Staubsaugerbeutels ein hervorstehen-
der Abschnitt ausgebildet, der auf den Basisabschnitt für
eine Lagerposition faltbar ist. Dadurch kann der Beutel
in der Lagerposition ein kleines Volumen aufweisen und
dann im aufgeblähten Zustand einen großen Innenraum
besitzen, in dem ausreichend Staub gesammelt werden
kann. Zudem ist der Staubsaugerbeutel in der Form an
eine Kammer in einem Staubsauger leicht anpaßbar, da
sich von dem Boden die Seitenwände in eine Richtung
erstrecken, vorzugsweise im wesentlichen rechtwinklig,
so daß ein entsprechendes Auffalten und Ausfüllen eines
Innenraumes leicht möglich ist. Zudem kann der Staub-
saugerbeutel wahlweise aus einer oder mehreren Bah-
nen gefertigt werden.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist an gegenüberliegenden Seiten des Basis-

abschnittes am Boden jeweils ein hervorstehender Ab-
schnitt ausgebildet, so daß an beiden Seiten ein entspre-
chendes Entfalten möglich ist. Der Staubsaugerbeutel
kann dabei zu einer Mittelebene symmetrisch ausgebil-
det sein, so daß dieser leicht zu montieren ist.
[0008] Für ein leichtes Aufklappen des Staubsauger-
beutels ist der hervorstehende Abschnitt vorzugsweise
im wesentlichen dreieckförmig ausgebildet. An der seit-
lichen Spitze dieses Dreiecks kann dabei eine Seiten-
kante beginnen, die zwischen zwei Seitenwandabschnit-
ten ausgebildet ist. Diese äußere Seitenkante kann dann
in der Lagerposition eingefaltet innerhalb der Seitenwän-
de aufgenommen sein und in eine Gebrauchsposition
nach außen und dann seitlich hervorstehen. Entspre-
chend wird dabei der hervorstehende Abschnitt des Bo-
dens ein- bzw. ausgefaltet.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist an dem Basisabschnitt des Bodens oder in einer
Seitenwand eine Einströmöffnung ausgebildet. Diese
kann mit einem Stutzen eines Staubsaugers verbunden
werden, wobei um die Einströmöffnung eine Halteplatte
festgelegt sein kann, die die Montage erleichtert.
[0010] Für eine einfache Herstellung des Staubsau-
gerbeutels können die Seitenwände auf der zum Boden
gegenüberliegenden Seite zur Ausbildung eines Innen-
raumes miteinander verbunden sein. Sofern das Filter-
material des Staubsaugerbeutels aus einem schweißfä-
higen Material, beispielsweise Vliesstoff besteht, kann
eine entsprechende Schweißnaht ausgebildet sein. An
dem Übergang der Kante auf der zum Boden gegenüber-
liegenden Seite zu einer Seitenkante zwischen zwei Sei-
tenwänden ist vorzugsweise ein gerundeter oder abge-
schrägter Abschnitt vorgesehen, so daß der Staubsau-
gerbeutel sich besonders leicht öffnen lässt. Außerdem
kann der Staubsaugerbeutel wahlweise aus einer oder
mehreren Vliesbahnen hergestellt werden.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf
ein Ausführungsbeispiel näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Staubsaugerbeutels im ausgefalteten
Zustand, und

Figur 2 den Staubsaugerbeutel der Figur 1 im zusam-
mengefalteten Zustand.

[0012] Ein Staubsaugerbeutel 1 umfaßt einen Boden
2, der einen Basisabschnitt 3 besitzt, der im wesentlichen
rechteckförmig ausgebildet ist, und an gegenüberliegen-
den Seiten hervorstehende Abschnitte 4, die dreieckför-
mig ausgebildet sind und über eine Faltkante 7 mit dem
Basisabschnitt 3 verbunden sind. In dem Basisabschnitt
3 des Bodens 2 ist eine Einströmöffnung 5 vorgesehen,
in die ein Stutzen eines Staubsaugers einsteckbar ist,
wobei die Einströmöffnung 5 von einer Halteplatte 6 um-
geben ist.
[0013] Der Staubsaugerbeutel 1 kann im wesentlichen
aus einer oder mehreren Lagen Vliesstoff bestehen, der
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an Verbindungsbereichen miteinander verschweißt ist.
[0014] Gleichermaßen kann der Staubsaugerbeutel 1
als Papierbeutel ausgebildet sein, wobei die Halteplatte
6 ebenfalls aus Pappe oder Kunststoff hergestellt sein
kann. Der Klotzboden kann ebenfalls aus einem Filter-
material oder einem Material mit höherer Steifigkeit aus-
gebildet sein.
[0015] Der hervorstehende Abschnitt 4 bildet an ge-
genüberliegenden Seiten jeweils eine Spitze 8 aus, an
die sich eine Seitenkante 9 anschließt, die zwischen zwei
Seitenwandabschnitten 11 ausgebildet ist. Die Seiten-
wandabschnitte 11 sind im Bereich des Bodens 2 in ei-
nem Winkel zu einem Seitenwandabschnitt 10 ausgebil-
det, der mit einer Längskante 14 des Basisabschnittes 3
anschließt. Der Seitenwandabschnitt 11 schließt sich an
eine Seitenkante 15 an, die zwischen dem Seitenwand-
abschnitt 11 und dem hervorstehenden Abschnitt 4 aus-
gebildet ist. Im ausgefalteten Zustand erstrecken sich die
Seitenwandabschnitte 10 und 11 im wesentlichen senk-
recht zu dem Boden 2 mit dem Basisabschnitt 3 und den
hervorstehenden Abschnitten 4. Zwischen den Seiten-
wandabschnitten 10 und 11 ist ebenfalls eine Seitenkan-
te 12 ausgebildet, die sich bis zu einer Kante 13 erstreckt,
die auf der zum Boden 2 gegenüberliegenden Seite an-
geordnet sind. An der Kante 13 sind die Seitenwandab-
schnitte 10 und 11 miteinander verbunden, wobei eine
entsprechende Schweißnaht oder Klebenaht vorgese-
hen sein kann. An dem Übergang zwischen der Seiten-
kante 9 und der Kante 13 ist ein gerundeter Abschnitt 16
vorgesehen, der das Entfalten des Staubsaugerbeutels
1 erleichtert und zudem einen Totraum in der Ecke ver-
meidet.
[0016] In Figur 2 ist der Staubsaugerbeutel 1 im ein-
gefalteten Zustand gezeigt. Die Seitenkante 9 ist inner-
halb der gegenüberliegenden Seitenwandabschnitte 10
angeordnet, wobei gleichermaßen die seitlich angeord-
neten Abschnitte 4 eingeklappt sind und auf dem Basis-
abschnitt 3 aufliegen. Der Boden 2 ist dabei im wesent-
lichen in drei Abschnitte unterteilt, nämlich an gegen-
überliegenden Seiten sind die eingeklappten Abschnitte
4 angeordnet und in der Mitte ist die Halteplatte 6 mit der
Einströmöffnung 5 vorgesehen. Die nicht sichtbaren Falt-
kanten 9 und 15 sind dabei gestrichelt dargestellt.
[0017] Im eingefalteten Zustand ist der Staubsauger-
beutel 1 kompakt aufgebaut und kann gut gelagert und
transportiert werden. Für die Gebrauchsposition lassen
sich die hervorstehenden Abschnitte 4 jedoch leicht nach
außen umfalten und der Staubsaugerbeute 1 bildet ein
großes Innenvolumen. Zudem ist die Form an eine im
wesentlichen quaderförmige Kammer in einem
Saugsauger leicht anpaßbar.
[0018] Für eine stabile Montage kann der Boden 2 mit
der Basisplatte 3 und den Abschnitten 4 aus einem Ma-
terial mit höherer Steifigkeit ausgebildet sein als die Sei-
tenwandabschnitte 10 und 11. Zudem können am Boden
2 auch noch Montagehilfen und Führungselemente vor-
gesehen sein. Ferner kann der Staubsaugerbeutel kom-
plett aus dem gleichen Material bestehen.

[0019] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
die hervorstehenden Abschnitte 4 dreieckförmig ausge-
bildet. Es ist natürlich auch möglich, die Geometrie des
hervorstehenden Abschnittes 4 zu variieren und Run-
dungen vorzusehen. Zudem kann der Abschnitt 4 auch
als Trapez bzw. mit abgerundeter Spitze 8 ausgebildet
sein.

Patentansprüche

1. Staubsaugerbeutel (1) mit einem Boden (2), von
dem sich umlaufend Seitenwände (10, 11) zur Bil-
dung eines Innenraumes in eine Richtung erstrek-
ken, wobei der Boden (2) einen im wesentlichen
rechteckigen Basisabschnitt (3) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest an einer Seite des
Bodens (2) ein hervorstehender Abschnitt (4) aus-
gebildet ist, der auf den Basisabschnitt (3) für eine
Lagerposition faltbar ist.

2. Staubsaugerbeutel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an gegenüberliegenden Seiten
des Basisabschnittes (3) am Boden (2) jeweils ein
hervorstehender Abschnitt (4) ausgebildet ist.

3. Staubsaugerbeutel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der hervorstehende
Abschnitt (4) im wesentlichen dreieckförmig ausge-
bildet ist.

4. Staubsaugerbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß an einer Spitze
(8) des hervorstehenden Abschnittes (4) sich eine
Seitenkante (9) zwischen zwei Seitenwandabschnit-
ten (11) anschließt.

5. Staubsaugerbeutel nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Seitenkante (9) in der La-
gerposition eingefaltet und innerhalb der Seitenwän-
de (10, 11) aufgenommen ist und in einer Ge-
brauchsposition die Seitenkante (9) seitlich hervor-
steht.

6. Staubsaugerbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß an den Basisab-
schnitten (3) des Bodens (2) oder einem Seiten-
wandabschnitt (10) eine Einströmöffnung (5) ausge-
bildet ist.

7. Staubsaugerbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem Bo-
den (2) verbundenen Seitenwände (10, 11) auf der
zum Boden (2) gegenüberliegenden Seite zur Aus-
bildung eines Innenraumes miteinander verbunden
sind.

8. Staubsaugerbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
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7, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenwände
(10, 11) auf der zum Boden (2) gegenüberliegenden
Seite entlang einer Kante (13) miteinander verbun-
den sind und der Übergang (14) der Kante (13) zu
der jeweiligen Seitenkante (9) zwischen zwei Sei-
tenwandabschnitten (11) abgerundet oder abge-
schrägt ist.

9. Staubsaugerbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenwände
(10, 11) aus einer oder mehreren Lagen Vliesstoff
bestehen und an ihren Verbindungsbereichen mit-
einander verschweißt sind.

10. Staubsaugerbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden (2)
durch ein Material höherer Steifigkeit als die Seiten-
wände (10, 11) ausgebildet ist.

11. Staubsaugerbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Basis-
abschnitt (3) eine Halteplatte (6) festgelegt ist, die
die Einströmöffnung (5) umgibt.
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